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I. Einleitung – Wozu dient dieser Ratgeber?

Der Besuch beim Arzt oder im Spital ist oftmals geprägt von Emotionen 
und Unsicherheit. Diese ergeben sich einerseits daraus, dass man als Pa-
tient nicht genau weiß, was auf einen zukommt und wie sich der Arztbe-
such gestalten wird. Andererseits treten oftmals Unsicherheiten dahinge-
hend auf, was aus rechtlicher Sicht von Ihnen als Patient erwartet wird 
bzw. werden kann und was umgekehrt Sie von Ihrem Arzt oder der Kran-
kenanstalt erwarten und auch einfordern können. Hinzu kommt, dass 
beim Arztbesuch oder bei einem Spitalsaufenthalt wichtige und häufig 
schwierige Entscheidungen zu treffen sind, die Ihre Gesundheit betref-
fen und große Auswirkungen auf Ihr weiteres Leben haben können.

In solchen Situationen ist es gut zu wissen, welche Rechte und Pflichten 
Sie und Ihre Behandler haben und wohin Sie sich wenden können, wenn 
Schwierigkeiten auftreten oder Sie jemanden um Rat fragen möchten.

Vorliegender Ratgeber soll Ihnen Entscheidungen im medizinischen 
Kontext erleichtern und Ihnen als Wegbegleiter beim Besuch des Arz-
tes oder im Spital dienen. 

Dazu zeigt er einerseits Ihre Rechte als Patient auf und bietet andererseits 
nützliche Informationen an, die beim Arztbesuch oder bei einem Kran-
kenhausaufenthalt hilfreich sein können. Mithilfe der Informationen in 
diesem Buch wissen Sie, welche rechtlichen Möglichkeiten Sie als Patient 
haben und wohin Sie sich wenden können, wenn Unklarheiten auftreten.

1. Wie ist der Ratgeber aufgebaut?

Die einzelnen Patientenrechte werden im Folgenden kapitelweise er-
klärt. Innerhalb der Kapitel finden sich – so wie schon hier in der Ein-
leitung – jeweils Fragen, anhand derer die Rechtsmaterie erklärt wird. 
Innerhalb der Fragen sind die wichtigsten Begriffe fett hervorgehoben. 
Lesen Sie alle Fragen eines Kapitels, so haben Sie die wichtigsten In-
formationen zu diesem rechtlichen Thema erhalten. Sie können jedoch 
auch gezielt einzelne Fragen nachschlagen. Am Ende jedes Kapitels fin-
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den Sie die Frage „Auf welcher Rechtsgrundlage basieren diese Infor-
mationen?“. Darunter finden Sie eine Auflistung von Gesetzen und Be-
stimmungen, die das regeln, was im Kapitel davor beschrieben wurde. 
Mit Hilfe dieser Informationen können Sie auch selbst im Gesetz nach-
lesen, welche Regelungen der Gesetzgeber getroffen hat.

Im Anschluss an die Kapitel finden Sie einen Serviceteil, der Ihnen 
Adressen von Einrichtungen, die Sie vielleicht kontaktieren möchten, 
und Hinweise auf weiterführende Informationen anbietet. Der Ratgeber 
kann nur eine Zusammenfassung Ihrer Rechte und Pflichten anbieten. 
Daher finden Sie im Serviceteil Hinweise auf Bücher und Informations-
broschüren, die Sie lesen können, wenn Sie mehr über die einzelnen 
Punkte wissen möchten. Zudem können Sie jederzeit bei der Patien-
tenanwaltschaft in Ihrem Bundesland nachfragen. Die Kontaktdaten 
finden Sie ebenfalls im Serviceteil.

Weiters finden Sie hinten zwei Checklisten: eine für den Arztbesuch 
und eine zweite für den Krankenhausaufenthalt. Diese können Sie ko-
pieren und vor sowie nach jedem Arztbesuch oder Spitalsaufenthalt 
durchsehen und abhaken, ob Sie auch an alles gedacht haben. Im Buch 
finden Sie auch immer wieder sogenannte QR-Codes. Dahinter finden 
sich Internetadressen, die Sie zu den angegebenen Quellen führen, ohne 
dass Sie die lange Internetadresse von Hand eingeben müssen. QR-Codes 
lassen sich mit Smartphones und einer kostenlosen App „lesen“.

2. Worauf sollten Sie beim Lesen achten?

Im Folgenden sprechen wir stets von Patienten. Der Begriff Patient mag 
allerdings nicht immer passend sein, da sich der Ratgeber natürlich nicht 
nur an Personen wendet, die bereits in medizinischer Behandlung sind 
(und somit als Patienten gelten), sondern auch an gesunde Personen, die 
sich für ihre Rechte interessieren, falls sie einmal krank werden sollten. 
Der Einfachheit halber sprechen wir im Folgenden aber auch bei gesun-
den Personen von Patienten. Will eine Person z.B. eine Patientenverfü-
gung oder Vorsorgevollmacht für sich errichten, so bezeichnen wir auch 
diese Person als Patient.

Obwohl Sprache Bewusstsein schafft, verzichten wir auf den folgen-
den Seiten auf eine gendergerechte Sprache und führen lediglich die 
männliche Form an. Bitte behalten Sie jedoch im Hinterkopf, dass 
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sämtliche Ausführungen Männer und Frauen in gleicher Weise 
betreffen und dass gerade im Gesundheitswesen sehr viele Frauen 
tätig sind.

Die Autoren danken Franziska Bereuter und Carina Höllersberger für 
die tatkräftige Unterstützung beim Erstellen dieses Buches.

II. Das Behandlungsverhältnis

Das Verhältnis zwischen Patient und Behandler ist geprägt durch deren 
jeweilige Rechte und Pflichten. Diese entstehen unter anderem durch ei-
nen sogenannten Behandlungsvertrag. Das folgende Kapitel beschäf-
tigt sich daher mit dem Beginn jeder medizinischen Behandlung, 
nämlich mit dem Abschluss dieses Behandlungsvertrages. Es zeigt auf, 
wie dieser zustande kommt und welche Rechte und Pflichten er mit sich 
bringt. Zudem werden weitere wichtige Fragen im Zusammenhang mit 
dem Behandlungsverhältnis geklärt, wie z.B. Fragen der Kostentragung 
beim Arztbesuch sowie das Recht, einen Arzt frei zu wählen. 

1. Wie kommt ein Behandlungsvertrag zustande?

Zwischen dem Patient und dem Behandler entsteht meistens automa-
tisch zu Beginn jeder medizinischen Behandlung ein Behandlungs-
vertrag. Dieser Vertrag kommt in der Regel stillschweigend zustande, 
wenn der Patient z.B. zu seinem praktischen Arzt geht und bei ihm be-
handelt werden möchte. Begeben Sie sich also zum Arzt und beginnt 
dieser, Sie zu behandeln, so kommt damit ein Behandlungsvertrag zu-
stande, ohne dass Sie etwas unterschrieben oder explizit mit Ihrem Arzt 
über einen Vertrag gesprochen haben.

Dies ist nicht so ungewöhnlich – auch in anderen Bereichen des tägli-
chen Lebens schließen Sie keinen schriftlichen Vertrag. Wenn Sie z.B. 
eine Zeitung in der Trafik kaufen, schließen Sie einen Kaufvertrag, ohne 
darüber zu verhandeln oder eine schriftliche Ausfertigung zu haben. 
Dennoch ist der Vertrag gültig. 

Nur ausnahmsweise, in bestimmten Behandlungssituationen, wird 
der Vertrag ausführlich besprochen und/oder es gibt ein Erstgespräch 
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(z.B. bei kosmetischen Operationen, bei großen Zahnbehandlungen, 
bei wiederholten psychotherapeutischen Behandlungen oder bei phy-
siotherapeutischen Behandlungen).

2.  Bin ich verpflichtet, einen Behandlungsvertrag zu 
schließen?

Wenn Sie sich behandeln lassen möchten, dann geht dies grundsätzlich 
nicht ohne Behandlungsvertrag. 

Sie sind allerdings nicht verpflichtet, sich behandeln zu lassen und ei-
nen Behandlungsvertrag abzuschließen. 

Nur ausnahmsweise besteht eine gesetzliche Behandlungspflicht, 
aufgrund derer Sie sich behandeln lassen müssen. Diese Ausnahmen 
finden sich z.B. bei der psychiatrischen Unterbringung oder bei der 
Behandlung von sehr ansteckenden und gefährlichen Krankheiten wie 
Ebola oder der Vogelgrippe.

3.  Wozu gibt es überhaupt einen Behandlungsvertrag und 
was ist der Inhalt dieses Behandlungsvertrages? 

Der Behandlungsvertrag stellt den rechtlichen Rahmen für Ihre Be-
handlung dar. Es entstehen damit für beide Seiten zahlreiche Rechte 
und Pflichten. Mit dem Behandlungsvertrag werden diese Rechte und 
Pflichten festgelegt und ein Zuwiderhandeln oder das Nichterfüllen des 
Behandlungsvertrages kann zu Ersatzleistungen bzw. zu einer Haftung 
führen.

Inhalt eines Behandlungsvertrages ist die Heilbehandlung. Unter Heilbe-
handlung wird jede therapeutische, diagnostische, prophylaktische und 
schmerzlindernde Maßnahme verstanden. Nicht vom Begriff der Heilbe-
handlung erfasst sind etwa Schwangerschaftsabbrüche oder ästhetische 
Operationen – für diese Behandlungen gelten Sonderbestimmungen. 

4.  Habe ich ein Recht auf ein Erstgespräch beim Arzt und 
was darf es kosten?

Ein Erstgespräch mit einem Arzt ist oft die Voraussetzung, um weitere 
Schritte sowohl in diagnostischer als auch therapeutischer Sicht abzu-
klären. Ein solches Erstgespräch ist kostenlos und kann vom niederge-
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lassenen Kassenvertragsarzt auch mit der Krankenversicherung abge-
rechnet werden.

Ein Erstgespräch mit einem Wahlarzt oder Privatarzt unterliegt der 
freien Honorarvereinbarung und ist vor dem Erstgespräch festzulegen.

5.  Darf ich mir meinen behandelnden Arzt selber 
aussuchen?

Ja, der Patient hat das Recht auf freie Arztwahl im niedergelassenen 
Bereich (wie etwa Ärzte für Allgemeinmedizin, Fachärzte, Labor oder 
Radiologische Institute sowie Zahnärzte).

Kein Recht auf freie Arztwahl gibt es in öffentlichen Krankenanstal-
ten. Dort wird der Patient von jenem Arzt behandelt, der in der Kran-
kenanstalt aufgrund der organisatorischen Einteilungen verfügbar ist. 
Lässt sich der Patient hingegen in einem Belegkrankenhaus (Privat-
krankenanstalt) oder im Bereich der Sonderklasse in einem öffentlichen 
Krankenhaus behandeln, kann er sich seinen Arzt – sofern dies organi-
satorisch möglich ist –  auch dort selber aussuchen.

6.  Kann ich den Arzt wechseln, wenn ich unzufrieden bin 
oder lieber einen anderen haben möchte? 

Der Patient ist nicht verpflichtet, sich von einem (bestimmten) Arzt be-
handeln zu lassen. Er kann daher den behandelnden Arzt ablehnen. Es 
muss jedoch unterschieden werden, ob Sie Ihren Arzt in der Kranken-
anstalt oder im niedergelassenen Bereich wechseln möchten.

In einer Krankenanstalt wird auf Ihren Wunsch den Arzt zu wechseln, 
Rücksicht genommen, wenn dies im Rahmen der Organisation des 
Krankenhauses möglich ist. 

Im niedergelassenen Bereich kann der Patient den Arzt grundsätzlich 
frei wechseln. Handelt es sich um einen Kassenvertragsarzt, kann dieser 
– abhängig vom Sozialversicherungsträger – zumindest in jedem neuen 
Quartal eines Jahres gewechselt werden. Aus wichtigen Gründen, wie 
etwa der Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses, kann auch innerhalb 
eines Quartals ein Wechsel erfolgen, wenn dies die Krankenkasse im 
Vorhinein genehmigt. Wird der Arzt privat bezahlt, ist ein Wechsel je-
derzeit möglich.
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7.  Muss ich zahlen, wenn ich einen vereinbarten Termin 
beim Arzt oder einem anderen Gesundheitsberuf nicht 
einhalte? 

Hält sich der Behandler die Zeit extra für Sie frei und kann in der Zwi-
schenzeit, in der er auf Sie wartet, niemand anderen behandeln, steht 
ihm das Honorar zu. Es ist daher wichtig, immer rechtzeitig abzusagen, 
damit dem Behandler kein Schaden entsteht.

Praxishinweis: Besprechen Sie mit Ihrem Behandler im Vorhinein, bis 
wann ein vereinbarter Termin abgesagt werden kann und wie dies 
zu erfolgen hat (etwa telefonisch oder per E-Mail), ohne dass Kos-
ten entstehen. 

8.  Wie hoch darf das Honorar sein, das der Arzt von mir für 
eine Behandlung verlangt?

Wenn Sie von einem Kassenarzt behandelt werden, wird das Honorar 
für die ärztliche Leistung, die innerhalb des kassenärztlichen Rahmens 
liegt, in der Regel zur Gänze von der Kasse bezahlt. Möglicherweise gibt 
es einen Selbstbehalt, wie etwa für Medikamente.

Nehmen Sie die Leistungen eines Wahlarztes in Anspruch, werden die 
Kosten nicht von der Krankenversicherung mit dem Arzt abgerechnet, 
sondern Sie müssen das Arzthonorar selbst begleichen. Der Arzt stellt 
dazu in der Regel nach Beendigung der Behandlung eine Privathono-
rarnote aus. Grundsätzlich kann das Honorar frei vereinbart werden. 
Sie sollten also vorab mit dem Arzt ein Gespräch über die Kosten der 
Behandlung führen und sich auf ein Honorar einigen.

Tun Sie dies nicht, so gilt ein „angemessenes“ Honorar als vereinbart. 
Was angemessen ist, ist nicht eindeutig und nicht genau festgelegt. Am 
besten ist es daher, vor der Behandlung über die Kosten zu sprechen.

Praxishinweis: Die Krankenkassen refundieren nicht das volle Privat-
honorar/Wahlarzthonorar, sondern nur etwa 80% des Kassenta-
rifes (der meist wesentlich geringer ist als das Privathonorar) für 
diese ärztliche Leistung. Es kann daher eine große Differenz zwi-
schen bezahltem Privathonorar und Kassenersatz geben.
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9.  Muss mich der Arzt darüber aufklären, wenn eine 
Leistung nicht von der Krankenversicherung bezahlt wird?

Ja, der Behandler ist verpflichtet, Sie darüber aufzuklären, wenn die 
Krankenversicherung gewisse Leistungen nicht übernimmt und Sie 
diese daher selber zahlen müssen. Dies ist bei Zahnärzten, Psychothe-
rapeuten oder Psychologen und bei kosmetischen Operationen sogar 
ausdrücklich gesetzlich geregelt. 

Auf welcher Rechtsgrundlage basieren diese Informationen?

• Behandlungsvertrag
• § 131 ASVG, Zivilrecht, ABGB
• § 110 StGB
• § 5 Abs. 6 ÄsthOpG
• § 18 Abs. 2 ZÄG
• § 14 Abs. 4a Psychotherapiegesetz

III. Patientenrechte und Patientenpflichten

Bei Ihrem Arztbesuch oder Aufenthalt in einer Krankenanstalt haben 
Sie neben Pflichten auch zahlreiche Rechte, auf die Sie sich berufen 
können. Diese ergeben sich aus dem Behandlungsvertrag, den Sie vor 
jeder Behandlung stillschweigend mit dem Behandler schließen. Man-
che dieser Rechte sind gesetzlich geregelt, andere haben sich im Laufe 
der Zeit durch die Rechtsprechung der Gerichte herausgebildet.

1. Was sind Patientenrechte bzw. Patientenpflichten?

Im Rahmen des Behandlungsverhältnisses zwischen Patient und Be-
handler entstehen für beide Seiten zahlreiche Rechte und Pflichten. 

Die Pflicht des Patienten ist es beispielsweise, 
• möglichst vollständig Auskunft über seine Beschwerden zu geben, 
• bei der Behandlung mitzuwirken und 
• das Honorar des Arztes zu bezahlen. 
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Auf Seiten des Arztes finden sich z.B. die 
•  Pflicht zur Behandlung nach dem aktuellen Stand der medizinischen 

Wissenschaft, 
• die Schweigepflicht oder 
• die Aufklärungspflicht. 

Rechte und Pflichten sind freilich zwei Seiten derselben Medaille. Wenn 
man davon spricht, dass den Arzt die Pflicht zur Aufklärung trifft, kann 
man es auch so formulieren, dass der Patient ein Recht auf Aufklärung hat. 

Diese angesprochenen Rechte und Pflichten ergeben sich einerseits aus 
dem Behandlungsvertrag, den der Patient mit dem Arzt in der Regel 
stillschweigend vor jeder Behandlung abschließt, andererseits aus dem 
Gesetz. Es gibt jedoch kein Gesetz, in dem alle Patientenrechte zusam-
mengefasst sind, sondern diese finden sich verstreut in unterschiedli-
chen Rechtsvorschriften. 

Bund und Länder haben daher 1999 eine „Vereinbarung zur Sicher-
stellung der Patientenrechte“, die sogenannte Patientencharta, ge-
schlossen. Damit wollten sie eine Zusammenstellung und Übersicht 
der wichtigsten Patientenrechte erreichen. Tatsächlich sind dort die 
Patientenrechte in verständlicher und leicht lesbarer Weise zusammen-
gefasst. Auf die Patientencharta können Sie, wie auf Gesetze, im Inter-
net zugreifen. (Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes: 
http://ris.bka.gv.at). Zudem gibt es eine Broschüre1 über die einzelnen 
Patientenrechte und die Patientencharta, die Sie von der NÖ Patien-
tenanwaltschaft oder dem Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger kostenlos anfordern können.

Da es sich bei der Patientencharta um einen sogenannten Gliedstaats-
vertrag zwischen dem Bund und den Bundesländern handelt, lassen 
sich daraus keine unmittelbar anwendbaren Rechte für die Patienten 
oder Pflichten für die Ärzte ableiten. Vielmehr muss der Patienten-
charta symbolische Bedeutung zugestanden werden. Zudem eignet sie 
sich gut dafür, einen Überblick über die in den Gesetzen verstreuten 
Patientenrechte zu bekommen.

1)  www.patientenanwalt.com/wp-content/uploads/2014/01/ 
983786_Broschuere_Kompetent_als_Patientin_gesamt.pdf
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2. Wozu dienen Patientenrechte?

Patientenrechte schützen und unterstützen den Patienten im Verlauf 
einer Behandlung, der Pflege und Betreuung. Dabei ist es unerheblich, 
ob die Maßnahme in einer Krankenanstalt, bei einem niedergelassenen 
Arzt (z.B. Arzt für Allgemeinmedizin, Facharzt oder Zahnarzt) oder 
einer sonstigen Einrichtung des Gesundheitswesens (z.B. Betreuung 
durch einen Rettungsdienst, Hebamme, Physiotherapeuten) erfolgt. 
Allerdings können unterschiedliche Vorschriften für die jeweilige 
Einrichtung gelten. Es existieren beispielsweise besondere Patienten-
rechte im Krankenanstaltenbereich oder im Pflegeheim.

3. Welche Pflichten habe ich als Patient?

Als Patient haben Sie nicht nur zahlreiche Rechte, sondern es kommen 
Ihnen auch Pflichten zu. Damit eine Behandlung erfolgreich sein kann, 
ist es wichtig, dass Patient und Arzt gut zusammenarbeiten. Es wäre 
daher nicht sinnvoll, wenn nur den Arzt Pflichten träfen, den Patienten 
jedoch nicht.

Folgende Pflichten des Patienten sind daher gesetzlich geregelt:
•  Zahlungspflicht: Sie (bzw. Ihre Krankenversicherung) müssen den 

Arzt für seine Tätigkeiten entsprechend bezahlen.
•  Informationsobliegenheiten: Sie müssen Ihren Arzt vorbehaltslos 

informieren. Damit der Arzt Sie bestmöglich behandeln kann, sollen 
Sie ihm Auskünfte über frühere Erkrankungen oder Medikamente, 
die Sie einnehmen, geben.

•  Duldungs- und Mitwirkungsobliegenheiten: Sie haben an den 
Heilungsbemühungen des Arztes mitzuwirken. So sollen Sie bei-
spielsweise die nötigen Untersuchungen und Therapien an sich 
vornehmen lassen oder Nachbehandlungstermine wahrnehmen. 
Es gibt allerdings kein Behandlungsrecht des Arztes oder eine Be-
handlungspflicht des Patienten (ausgenommen sind Sonderfälle zur 
Wahrung des öffentlichen Wohles wie etwa zur Seuchenbekämp-
fung). Jeder Patient hat das Recht, Behandlungen abzulehnen, er 
muss dann allerdings die allfälligen negativen, gesundheitlichen 
Konsequenzen selbst tragen und kann den Arzt nicht dafür verant-
wortlich machen.
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4. Welche Informationen muss ich dem Arzt geben?

Ihre Angaben sind für den Behandler die derzeit wichtigste Informa-
tionsquelle. Mit ELGA werden dann noch weitere Informationsquellen 
offen stehen, bisher ist der Arzt jedoch darauf angewiesen, dass Sie ihm 
Ihre Vorerkrankungen oder Medikamente, die Sie einnehmen, bekannt 
geben. Teilen Sie Ihrem Arzt alle notwendigen Dinge mit. So kann er 
oft rascher die genaue Diagnose stellen und Sie bestmöglich behandeln. 
Was Sie alles erzählen sollen bzw. müssen, hängt natürlich auch von den 
Fragen des Arztes ab. Wichtig ist jedoch, dass Sie jedenfalls jene Infor-
mationen bekannt geben, die mit Ihren Beschwerden oder mit Ihrer 
Behandlung in Zusammenhang stehen oder stehen könnten. 

Praxishinweis: Schreiben Sie sich vor dem Termin alle wichtigen Informa-
tionen und Fragen auf. Wichtig ist auch eine Liste der Medikamente, 
die Sie nehmen. Stellen Sie alle Fragen, die Ihnen wichtig sind. Fra-
gen Sie immer nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 

Beispiel

Sie haben starke Kopfschmerzen. Daher nehmen Sie zu Hause be-
reits eine Schmerztablette. Später gehen Sie zum Arzt. Dieser will 
Untersuchungen mit Ihnen durchführen und Ihnen in der Folge ein 
Medikament verschreiben. Sie müssen bekannt geben, dass Sie an 
diesem Tag bereits eine Schmerztablette eingenommen haben. Nur 
so kann der Arzt Sie bestmöglich behandeln.

5.  Was kann passieren, wenn ich nicht mitwirke oder dem 
Arzt keine Informationen gebe?

Der Behandler darf grundsätzlich die vertragliche Beziehung zum Pa-
tienten beenden. Er kann Ihnen also mitteilen, dass er Sie nicht länger 
behandeln wird und soll Ihnen die Gründe dafür mitteilen. Er wird dies 
dann tun, wenn Sie ihm wesentliche Informationen vorenthalten oder 
bei der Therapie nicht ausreichend „mitmachen“. Es ist dem Behandler 
nicht zumutbar, Patienten zu behandeln, die ihren Pflichten nicht nach-
kommen. Ob ein Honoraranspruch trotzdem weiter besteht, hängt von 
der Vereinbarung ab bzw. davon, was der Behandler schon geleistet hat.




